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Kreis Lippe 
 
492 Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lip-

pe – Weser vom 08.11.2013 
 
Die Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leo-
poldshöhe vereinbaren gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) folgende Sat-
zung: 
 
Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe – We-

ser vom 08.11.2013 
 
Entsprechend § 12 der Gemeindeordnung Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) werden die in dieser Satzung ge-
nannten Funktionsbezeichnungen in männlicher Form ge-
führt, insoweit wurde auf eine gleichstellungsrelevante 
Formulierung verzichtet. Bei anderen geschlechtsspezifi-
schen Formulierungen wurde aus Vereinfachungsgründen 
die männliche Form gewählt. 
 

Präambel 
Die Strom- und Gasversorgungsnetze in den Gemeinden 
Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe sollen 
zukünftig unter Beteiligung der Gemeinden betrieben bzw. 
an einen Netzbetreiber verpachtet werden. Aus diesem 
Grund wird sich der zu gründende Zweckverband als 
Kommanditist an der Stadtwerke Lippe - Weser GmbH & 
Co. KG beteiligen, die die Aufgabe nach Satz 1 für den 
Zweckverband erfüllen wird. 
 

§ 1 Verbandsmitglieder 
(1) Die Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und 

Leopoldshöhe bilden einen Zweckverband. 
(2) Weitere Mitglieder können aufgenommen werden. 
 

§ 2 Name und Sitz 
(1) Der Zweckverband führt den Namen 
"Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser". 
(2) Er hat seinen Sitz in Leopoldshöhe. 
 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 
(1) Der räumliche Wirkungsbereich umfasst die Gemein-

degebiete der in § 1 Absatz 1 genannten Verbands-
mitglieder. Werden weitere Mitglieder aufgenommen, 
erstreckt sich der räumliche Wirkungsbereich auch 
auf die entsprechenden Gebiete der aufgenommenen 
Körperschaften. 

(2) Der räumliche Wirkungsbereich erstreckt sich auch 
auf andere Gemeinden, soweit dies durch Vertrag 
vereinbart worden ist. 

 
§ 4 Aufgaben 

(1) Der Zweckverband hat im Rahmen der Daseinsvor-
sorge die Belieferung der Bevölkerung in dem räumli-
chen Wirkungsbereich mit leitungsgebundener Ener-
gie zu besorgen. 
Soweit gesetzlich zulässig, kann sich der Zweckver-
band zur Erfüllung dieser Aufgabe mittels der in Ab-
satz 2 genannten Gesellschaft auch außerhalb seines 
Wirkungsbereiches wirtschaftlich betätigen. 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich der 
Zweckverband der Stadtwerke Lippe - Weser GmbH 
& Co. KG, an der der Zweckverband als Kommanditist 
mit einer Beteiligung in Höhe von 51 % des Festkapi-
tals beteiligt ist. Auch eine Beteiligung an anderen 
Unternehmen mit kommunaler Mehrheit ist zulässig. 

 
(3) Die Änderung der Verbandsaufgaben bedarf einer 

3/4-Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl der 
Verbandsversammlung. 
 

§ 5 Organe 
Organe des Zweckverbandes sind 

a) die Verbandsversammlung, 
b) der Verbandsvorsteher. 

 
§ 6 Verbandsversammlung 

(1) Jedes Verbandsmitglied ist berechtigt, zwei Vertreter 
in die Verbandsversammlung zu entsenden. Die Ver-
bandsversammlung besteht somit zunächst aus acht 
Vertretern der in § 1 genannten Verbandsmitglieder. 

(2) Es entsenden 
a) die Gemeinde Augustdorf: 2 Vertreter, 
b) die Gemeinde Dörentrup: 2 Vertreter, 
c) die Gemeinde Kalletal: 2 Vertreter, 
d) die Gemeinde Leopoldshöhe: 2 Vertreter. 

(3) Jeder von den beteiligten Gemeinden in die Ver-
bandsversammlung entsandten Vertreter hat eine 
Stimme. 

(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden 
durch die Vertretungskörperschaften für deren Wahl-
zeit aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräften des 
Verbandsmitglieds bestellt. Die jeweiligen Bürger-
meister der Verbandsmitglieder oder ein jeweils von 
diesen vorgeschlagener Beamter oder Angestell-
ter/Bediensteter sind geborene Mitglieder der Ver-
bandsversammlung. Für jedes Mitglied der Verbands-
versammlung wird ein Stellvertreter gewählt. Die Mit-
glieder der Verbandsversammlung üben ihr Amt bis 
zum Amtsantritt der neubestellten Mitglieder der Ver-
bandsversammlung aus. Die Mitgliedschaft erlischt, 
wenn die Voraussetzungen der Wahl oder der Ent-
sendung des Mitglieds wegfallen.  

 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die 
Vertreter zu Sitzungen der Verbandsversammlung 
schriftlich unter Angabe der Gegenstände der Ver-
handlung ein. Zur ersten Verbandsversammlung nach 
Bildung des Zweckverbandes wird durch den Bür-
germeister der Gemeinde Leopoldshöhe eingeladen. 
Der Bürgermeister der Gemeinde Leopoldshöhe leitet 
die Verbandsversammlung bis der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung gewählt wurde. Zwischen 
dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müs-
sen mindestens zehn Tage liegen. In eiligen Fällen 
kann der Vorsitzende die Ladungsfrist abkürzen, je-
doch muss die Ladung spätestens am zweiten Tag 
vor der Sitzung zugehen. Hierauf muss in der Einla-
dung ausdrücklich hingewiesen werden. 

(2) Die Verbandsversammlung tritt zum ersten Mal bin-
nen drei Monaten nach der Wahl, im Übrigen so oft 
zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch 
mindestens zweimal im Jahr. Sie ist unverzüglich ein-
zuberufen, wenn es ein Verbandsmitglied, ein Drittel 
der satzungsmäßigen Stimmen der Verbandsver-
sammlung oder der Verbandsvorstand unter Angabe 
des Verhandlungsgegenstandes verlangen. 

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlungen sind 
nichtöffentlich. 

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) entspre-
chend. 
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(5) Die Verbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sit-

zung nach der Bestellung ihrer Mitglieder aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. 

 
§ 8 Beschlüsse der Verbandsversammlung 

(1) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung werden 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung gefasst, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Änderungen der Verbandssatzung, die Aufnahme 
weiterer Mitglieder, die Übernahme weiterer Aufgaben 
sowie die Auflösung des Zweckverbandes bedürfen 
einer Mehrheit von dreiviertel der satzungsmäßigen 
Stimmzahl der Verbandsversammlung und außerdem 
der Zustimmung aller Verbandsmitglieder. 

(3) Für die Beschlussfähigkeit, die Beschlussfassung so-
wie für Abstimmungen und Wahlen gelten die §§ 49, 
50 GO NRW entsprechend, soweit in dieser Satzung 
nichts anderes bestimmt ist. 

 
§ 9 Ausschließliche Zuständigkeit der Verbandsver-

sammlung 
(1) Die Verbandsversammlung kann in allen Angelegen-

heiten des Zweckverbandes Entscheidungen treffen. 
Hierzu zählen insbesondere folgende Angelegenhei-
ten: 
1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die 

Verwaltung des Zweckverbandes geführt wer-
den soll, 

2. die auf Grund der Gesetze von der Verbands-
versammlung vorzunehmenden Wahlen, 

3. Satzungsänderungen, 
4. die Genehmigung des Wirtschaftsplanes,  
5. die Genehmigung außerplanmäßiger und über-

planmäßiger Ausgaben, 
6. die Beratung des Jahresabschlusses und die 

Entlastung des Verbandsvorstehers, 
7.  die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Beschlussfassung über die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Behandlung des Jah-
resverlustes sowie über den Ausgleich von Ver-
lustvorträgen, 

8. die Wahl des Abschlussprüfers, 
9. die Festsetzung der Verbandsumlage, 
10. die Aufnahme von Darlehen, die Übernahme 

von Bürgschaften, den Abschluss von Gewähr-
verträgen und die Bestellung anderer Sicherhei-
ten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, 

11. den An- und Verkauf von Grundstücken, 
12. die Beschlussfassung über die Ausübung der 

Gesellschafterrechte in der Gesellschafterver-
sammlung der Beteiligungsunternehmen, 

13. die Beschlussfassung über die Ausübung der 
Gesellschafterrechte in der Gesellschafterver-
sammlung der Stadtwerke Lippe – Weser GmbH 
& Co. KG.  

Die Entscheidung über die in vorstehenden Ziffern 1. - 
13. genannten Angelegenheiten kann die Verbands-
versammlung nicht übertragen. 

(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften der nordrhein-
westfälischen Gemeindeordnung über den Gemein-
derat entsprechend. 

 
 
 
 
 

 
§ 10 Niederschrift 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der 
Verbandsversammlung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, wer 
in der Sitzung anwesend war, welche Gegenstände 
verhandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche 
Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstimmungs- 
und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied 
der Verbandsversammlung kann verlangen, dass sei-
ne Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird. 

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen. Der Schriftführer wird 
von der Verbandsversammlung, der er nicht angehö-
ren muss, bestellt. 

(3) Die Niederschrift soll der Verbandsvorsteher den Mit-
gliedern der Verbandsversammlung innerhalb von 
drei Wochen nach der Sitzung zuleiten. Im Übrigen 
gilt § 52 GO NRW entsprechend.  
 
§ 11 Entsendung in den Aufsichtsrat und Abberu-

fung 
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, insgesamt vier 

Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Lippe - Weser GmbH & Co. KG zu ent-
senden. Im Innenverhältnis ist jedes Verbandsmit-
glied berechtigt, jeweils ein Aufsichtsratsmitglied für 
den Aufsichtsrat der Stadtwerke Lippe - Weser 
GmbH & Co. KG zu bestimmen. Die von den Ver-
bandsmitgliedern zu bestimmenden Aufsichtsrats-
mitglieder sollen jeweils die Bürgermeister der betei-
ligten Gemeinden oder ein von dem jeweiligen Bür-
germeister vorgeschlagener Bediensteter sein. Die 
Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der 
für sie jeweils geltenden Wahlzeit. Für vom jeweili-
gen Bürgermeister vorgeschlagene Bedienstete gilt 
eine Amtszeit, die der Wahlzeit des Bürgermeisters 
entspricht.  

(2) Der Zweckverband wird die nach Absatz 1 in den 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Lippe - Weser GmbH & 
Co. KG entsandten Aufsichtsratsmitglieder, unab-
hängig von dem Gesellschaftsvertrag der Stadtwer-
ke Lippe - Weser GmbH & Co. KG, nur nach vorhe-
rige Zustimmung des jeweiligen Verbandsmitgliedes 
aus dem Aufsichtsrat abberufen, der das Aufsichts-
ratsmitglied bestimmt hat. 

 
§ 12 Verbandsvorsteher 

(1) Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsver-
sammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbe-
amten der Verbandsmitglieder oder mit Zustimmung 
ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemei-
nen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der 
Verbandsmitglieder für die Dauer ihrer Amtszeit ge-
wählt. 

(2) Der Verbandsvorsteher wird von seinem Vertreter im 
Hauptamt vertreten, sofern die Verbandsversamm-
lung nicht aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbe-
amten der Verbandsmitglieder einen anderen Vertre-
ter wählt. 

(3) Die Wahl des Verbandsvorstehers erfolgt mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Ver-
bandsversammlung. 
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§ 13 Zuständigkeiten des Verbandsvorstehers 

Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte so-
wie nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung und der 
Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwal-
tung des Zweckverbandes und vertritt den Zweckverband 
gerichtlich und außergerichtlich. Im Übrigen gelten die Re-
gelungen des § 16 GKG. 
 

§ 14 Wirtschaftsführung 
(1) Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung des 

Zweckverbandes sind die Vorschriften über die Ei-
genbetriebe unter Berücksichtigung der Vorschriften 
des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 
sinngemäß anzuwenden. Der Zweckverband stellt ei-
nen Jahresabschluss für den Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres entsprechend § 21 der Eigenbe-
triebsverordnung Nordrhein-Westfalen auf, welcher zu 
prüfen ist. 

(2) Gewinne werden an die Verbandsmitglieder zu glei-
chen Teilen verteilt. 

(3) Wenn eine Verbandsumlage notwendig ist, wird sie 
zu gleichen Anteilen von den Verbandsmitgliedern 
aufgebracht. Im Übrigen gilt § 19 GKG. 

 
§ 15 Anteile am Verbandsvermögen 

Am Verbandsvermögen sind die Verbandsmitglieder zu 
gleichen Anteilen beteiligt. 
 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachungen 
Die Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen in 
den Mitgliedskommunen in ortsüblicher Weise. Im Übrigen 
finden die Vorschriften der Bekanntmachungsverordnung 
entsprechend Anwendung.  
 

§ 17 Ausscheiden von Mitgliedern 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Zweckverband aus, 

ohne dass der Zweckverband aufgelöst wird, wird der 
Wert der Beteiligung des ausscheidenden Mitglieds 
durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer ermittelt. 
Hierbei ist der durch das Ausscheiden eintretende 
Nachteil für den Zweckverband zu berücksichtigen. 
Sollten sich der Zweckverband und das ausscheiden-
de Mitglied nicht auf einen Wirtschaftsprüfer verstän-
digen, ist dieser vom Institut für Wirtschaftsprüfer e.V., 
Düsseldorf, für beide Seiten verbindlich zu benennen. 
Das ausscheidende Mitglied erhält keine Gesell-
schaftsanteile an der Stadtwerke Lippe – Weser 
GmbH & Co. KG oder den übrigen Beteiligungsunter-
nehmen bzw. deren jeweiligen Rechtsnachfolgern; 
diese verbleiben bei dem Zweckverband. 

(2) Erheben weder das ausscheidende Mitglied noch der 
Zweckverband Einwände gegen die Richtigkeit der 
Feststellung des nach Absatz 1 ermittelten Auseinan-
dersetzungsguthabens, ist dieses in fünf gleichen 
Jahresraten an das ausscheidende Verbandsmitglied 
auszuzahlen. Die erste Rate ist zwölf Monate nach 
dem Ausscheiden des Verbandsmitglieds fällig.  

 
§ 18 Auflösung 

(1) Für die Auflösung des Zweckverbandes ist die Zu-
stimmung aller Verbandsmitglieder notwendig. 

(2) Nach einer Auflösung des Zweckverbandes wird die 
Abwicklung durch den bisherigen Verbandsvorsteher 
durchgeführt. 

 
 
 
 

 
(3) Das bei Auflösung vorhandene Verbandsvermögen 

wird auf die Verbandsmitglieder im Verhältnis zu glei-
chen Teilen verteilt. Über die Zuweisung einzelner 
Vermögensgegenstände an die Verbandsmitglieder 
entscheidet die Verbandsversammlung mit der einfa-
chen Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
der Verbandsversammlung. Der Beschluss bedarf der 
Zustimmung aller Verbandsmitglieder. Die Zuweisung 
der Vermögensgegenstände hat im Hinblick darauf, 
dass die Beteiligungen an der Stadtwerke Lippe – 
Weser GmbH & Co. KG der Erfüllung kommunaler 
Aufgaben dient und die Aufgaben mit der Auflösung 
des Zweckverbandes an die Verbandsmitglieder zu-
rückfallen, so zu erfolgen, dass die Gemeinden Ge-
sellschafter der Stadtwerke Lippe - Weser GmbH & 
Co. KG entsprechend ihrer Beteiligung am Vermögen 
des Zweckverbandes werden. 

 
§ 19 Inkrafttreten 

Der Zweckverband entsteht am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Geneh-
migung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde. An 
demselben Tag tritt diese Satzung in Kraft. 
 
Kalletal, den 18.10.2013  
 
Für die 
Gemeinde Augustdorf 
gez. 
Dr. Andreas Wulf 
Bürgermeister 
 
Für die 
Gemeinde Dörentrup 
gez. 
Friedrich Ehlert 
Bürgermeister 
 
Für die 
Gemeinde Kalletal 
gez. 
Andreas Karger 
Bürgermeister 
 
Für die 
Gemeinde Leopoldshöhe 
gez. 
Gerhard Schemmel 
Bürgermeister 
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Genehmigung 
Die vorstehende Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Stadtwerke Lippe-Weser, vereinbart zwischen den Ge-
meinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshö-
he, wird hiermit gemäß §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 10 Abs. 1 Satz 
1 i.V.m. § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.10.2012 
(GV. NRW. S. 474), aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Az.: 9.2 - 15 12 17 00 
Detmold, 08.11.2013 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
Harte 
 
Bekanntmachung 
Die vorstehende Verbandssatzung und ihre aufsichtsbe-
hördliche Genehmigung vom heutigen Tage werden hiermit 
gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GkG i.V.m. den in 
der Genehmigung genannten Vorschriften öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Az.: 9.2 - 15 12 17 00 
Detmold, 08.11.2013 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 

Kr.Bl.Lippe 13.11.2013 
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Stadt Detmold 
 
493 36. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 

Rates 
 
E i n l a d u n g  
 
zur 36. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Rates am 
Donnerstag, 21.11.2013, 17:00 Uhr, Stadthalle Detmold, 
Schlossplatz 7, 32756 Detmold, großer Festsaal 
 
Tagesordnung 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  
1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-

ge und Anfragen der Politik, Informationen der 
Verwaltung 

  
1.1 Fünf Anträge von Ratsherrn Kowelek, Die Linke 

Detmold, v. 15.10.2013  
- Schreiben sind beigefügt 

  
1.1.1 "Nicht verbrauchte Gelder aus dem Haushalts-

Produkt "Zuschüsse für kinderreiche Familien, Zu-
schüsse für Notsituationen" 

  
1.1.2  "Detmold -Pass  auch für Empfänger von Wohn-

geld" 
  
1.1.3 "Fußnote für Detmold-Pass" 
  
1.1.4 "Trennung Außen- und Innenbereich Aqualip" 
  
1.1.5 "Fahrradfahren in Einbahnstraßen"  

Verwaltungsantwort vom 25.10.2013 ist beigefügt 
  
1.2 Schreiben des Vereins Tierschutz der Tat e.V. vom 

18.10.2013 
 "Aufwendungsersatz für die Aufnahme von Fund-
tieren, Antrag auf Erhöhung"  
- Schreiben ist beigefügt 

  
1.3 Antrag der Ratsfraktion Freie Wähler Detmold vom 

23.10.2013 und Schreiben des Finanzministeriums 
NRW v. 20.08.2013  
"Parkhaus am Finanzamt; Aufnahme neuer Ver-
handlungen"  
- Schreiben sind beigefügt 

  
2 Genehmigung der Niederschrift über die 35. öffent-

liche Sitzung vom 26.09.2013 
  
3 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen 

Gremien 
  
4 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
4.1 Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Detmold 
- Senkung der Gebühren – 
Vorlage: Fb 7/295/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 27.09.2013 
versendet 

  
 

 
4.2 Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-
pflege im Bereich des Jugendamtes der Stadt 
Detmold als örtlicher Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe in Detmold (Antrag der CDU-Ratsfraktion 
vom 10.09.2013) 
Vorlage: Fb 2/335/2013 

  
4.3 Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für die Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich der Stadt Detmold 
(Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 10.09.2013) 
Vorlage: Fb 2/336/2013 

  
4.4 6. Satzung zur Änderung der „Satzung über die 

Unterhaltung von Übergangswohnheimen für die 
Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in Det-
mold vom 24.11.1997“ in der Fassung der Satzung 
vom 24.07.2002 
Vorlage: Fb 2/361/2013 

  
4.5 2. Satzung zur Änderung der „Satzung über die 

Unterhaltung von Übergangswohnheimen für die 
Unterbringung von Aussiedlern und Zuwanderern 
in Detmold vom 24. November 1997“ in der Fas-
sung der Satzung vom  25.06.1998 
Vorlage: Fb 2/362/2013 

  
4.6 3. Satzung zur Änderung der „Satzung über die 

Einrichtung und Unterhaltung von Obdachlosenun-
terkünften in der Stadt Detmold vom 10.03.1998“ in 
der Fassung der Satzung vom 08.06.2001 
Vorlage: Fb 2/363/2013 

  
4.7 1. Satzung zur Änderung der „Satzung über die 

Erhebung von Gebühren für die Nutzung der städ-
tischen Übergangswohnheime für Asylbewerber 
und Asylberechtigte sowie für Aussiedler und Zu-
wanderer vom 05. Juni 1997“ 
Vorlage: Fb 2/364/2013 

  
5 Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewer-

berinnen 
hier: Anmietung zusätzlicher Gemeinschaftsunter-
künfte 
Vorlage: Fb 2/360/2013 

  
6 Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen v. 

01.10.2013  
"Antrag zur Aufnahme von Syrien-Flüchtlingen"  
- Schreiben ist beigefügt 

  
7 Offene Ganztagsschule - Bericht über das Schul-

jahr 2012 / 2013 
Vorlage: Fb 2/352/2013 

  
8 Einführung des Gemeinsamen Unterrichts am 

Christan-Dietrich-Grabbe-Gymnasium 
Vorlage: Fb 2/365/2013 

  
9 Zusammenlegung der Grundschulen Hakedahl und 

Weerth-Schule zu einem Bildungshaus 
Vorlage: Fb 2/366/2013 
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10 III. Quartal 2013 

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen / 
Auszahlungen 
- Inanpsruchnahme von Kassenkrediten 
- über- und außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen 
 Vorlage: Fb 1/330/2013 
Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 25.10.2013 
versendet 

  
11 Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von 

Haushaltsmitteln 
  
11.1 Ausbau der Straße "Parkweg" im Ortsteil Hiddesen 

Vorlage: Fb 5/233/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 06.09.2013 
versendet 

  
11.2 Ausbau der Willi-Hofmann-Straße zwischen Berli-

ner Allee und der Straße Waldweg bzw. Johannet-
tental (Zufahrt zur Lebenshilfe) im Ortsteil Detmold 
Süd 
Vorlage: Fb 5/234/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 06.09.2013 
versendet 

  
11.3 Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmit-

teln  
Vorlage: Fb 1/341/2013 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 25.10.2013 
versendet 

  
11.4 Parklandschaft Friedrichstal, II. Bauabschnitt 

Baufortschritt  
Ortsteil: Detmold Nord 
Vorlage: Fb 6/347/2013 

  
12 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskon-

zeptes (ABK)  
Vorlage: Fb 5/247/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 25.10.2013 
versendet 

  
13 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan  

Vorlage: Fb 3/307/2013 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 27.09.2013 
versendet 

  
14 Bebauungsplan 23-11 "Poppenbrede" (Neu) 

Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Satzungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/315/2013 
-Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 04.10.2013 
versendet 

  
15 Dauerhafte Erhaltung der Grabstätte Ida Gerhardi 

auf dem Alten Friedhof an der Blomberger Straße 
als Ehrengrab 
Antrag von Herrn Wolfgang Steinweg vom 
04.06.2013 
Vorlage: Fb 7/297/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 27.09.2013 
versendet 

  
16 Dauerhafte Erhaltung der Grabstätte Wilhelm Mel-

lies auf dem Friedhof Pivitsheide V.L. als Ehren-
grab 
Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 14.03.2013 
Vorlage: Fb 7/298/2013 
- Vorlage wurde bereits mit Ratspost v. 27.09.2013 
versendet 

  
17 Informationstafel zur Hindenburgstraße in Detmold  

- Verwaltungsentwurf ist der Einladung beigefügt 
  
18 Verschiedenes 
  
B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  
1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-

ge und Anfragen der Politik, Informationen der 
Verwaltung 

  
2 Genehmigung der Niederschrift über die 36. nicht 

öffentliche Sitzung vom 26.09.2013 
  
3 Verschiedenes 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 13.11.2013 
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